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(57) Es wird ein Verfahren zum Herstellen von 
Spritzgussteilen aus Kunststoff mit einem
Spritzgusswerkzeug beschrieben, wobei die
Kunststoffschmelze in Form wenigstens eines 
bandförmigen Schmelzestrangs durch einen 
Düsenschlitz (2) in eine Kavität (15) des 
Spritzgusswerkzeugs eingespritzt wird, bevor das 
Spritzgussteil nach einem Erstarren der 
Kunststoffschmelze entformt wird. Um vorteilhafte 
Verfahrensbedingungen sicherzustellen, wird 
vorgeschlagen, dass dadurch gekennzeichnet, dass 
der Kunststoffschmelze während des Erstarrens in 
der Kavität (15) im Angussbereich Wärme zugeführt 
wird und dass der Anguss beim Entformen des 
Spritzgussteils aufgrund des Temperaturgradienten 
zwischen dem erstarrten Spritzgussteil und der 
Kunststoffschmelze im Angussbereich entlang des 
Düsenschlitzes (2) abgerissen wird.
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